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Stadt Friesoythe: Auflenbereichssatzung gem. § 35 (6) BauGB 1

PRAAMBEL

Aufgrund des § 35(6) des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 10(1) und § 58(1) Nr
5 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), in der jeweils
gultigen Fassung, hat der Rat der Stadt Friesoythe in seiner Sitzung am .....................
die Auflenbereichssatzung „Neuvrees — Deepstreek" nebst Begrundung beschlossen.

Friesoythe, ........................

Burgermeister

SATZUNG

§ 1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung befindet sich innerhalb des Ortsteils Neuvrees der
Stadt Friesoythe, westlich und ostlich der Strafe Deepstreek im Bereich der Haus-
nummern 33 bis 75. Die genaue Lage der von dieser Satzung teilweise erfassten
GrundstOcke ist der Beikarte zu dieser Satzung zu entnehmen. Die Beikarte ist Be-
standteil dieser Satzung.

§ 2 Zulassigkeit von Vorhaben

Innerhalb des Geltungsbereiches kann Wohnzwecken dienenden Vorhaben im Sinne
des § 35 (2) BauGB nicht entgegengehalten werden, dass sie der Darstellung im Fla-
chennutzungsplan der Stadt Friesoythe Ober Flachen fur die Landwirtschaft oder Wald
widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befOrchten
lassen. Im Obrigen richtet sich die planungsrechtliche Zulassigkeit von Vorhaben nach
§ 35 (2) BauGB.

§ 3 Nahere Bestimmungen Ober die Zulassigkeit

a) lnnerhalb des Geltungsbereiches sind lediglich Wohnzwecken dienende Vorhaben
zulassig.

b) Innerhalb des Geltungsbereiches betragt die maximal zulassige Traufhohe (TH)
4,50 m und die maximal zulassige Firsthehe (FH) 9,50 m.

Als oberer Bezugspunkt fur die Traufhohe gilt die Schnittkante zwischen den Au-
Renflachen des aufgehenden Mauerwerks und der Dachhaut. Oberer Bezugspunkt
der Firsthohe ist die obere Firstkante. Schornsteine, Antennen und vergleichbare
Dachaufbauten bleiben hierbei unberucksichtigt. Als unterer Bezugspunkt gilt die
Straflenoberkante (Fahrbahnmitte) der nachstgelegenen &fentlichen Verkehrsfla-
che (Deepstreek), gemessen senkrecht zur stragenseitigen Gebaudeseite.
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c) Die Baugrenzen werden auf den verkehrsseitigen Grundstucksflachen entlang der
Strallen in einem Abstand von 3,00 m und entlang der Geltungsbereichsgrenze in
einem Abstand von 3,00 m festgesetzt.
Entlang der nachstgelegenen &fentlichen Verkehrsflache (Deepstreek) sind auf
den strallenseitigen, nicht Oberbaubaren Grundstucksflachen Garagen und
Oberdachte Einstellplatze gem. § 12 (6) BauNVO sowie Nebenanlagen in Form von
Gebauden gem. § 14 (1) BauNVO nicht zulassig.

d) Je Wohngebaude sind maximal zwei Wohneinheiten (WE) zulassig.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt gem. § 10 (3) BauGB am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.

HINWEISE

1. Die Baufeldraumung/Baufeldfreimachung ist wahrend des Fortpflanzungszeitraumes
vom 01. Marz bis 15. Juli unzulassig. Daruber hinaus ist sie stets unzulassig in der
Zeit vom 01. Marz bis zum 30. September, sofern Geholze oder Baurne abgeschnit-
ten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden oder Rahrichte zuruckgeschnitten
oder beseitigt werden. Sie ist in diesen Zeitraumen als auch bei einer Beseitigung
von Baumen im Zeitraum vom 01. Oktober bis Ende Februar jeweils nur zulassig,
wenn die untere Naturschutzbehorde zuvor nach Vorlage entsprechender Nachwei-
se der Unbedenklichkeit auf Antrag eine entsprechende Zustimmung erteilt hat.
Unmittelbar vor den Fallarbeiten sind die Baume oder bei Abriss- und Sanierungs-
mafInahmen die Gebaude durch eine sachkundige Person auf die Bedeutung fLir
hohlenbewohnende Vogelarten sowie auf das Fledermausvorkommen zu Oberpr0-
fen. Sind lndividuen/Quartiere vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend einzustel-
len und das weitere Vorgehen ist mit der unteren Naturschutzbehorde abzustimmen.

2. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder fruhgeschichtliche Boden-
funde (das kOnnen u. a. sein: TongefafIscherben, Holzkohleansammlungen, Schla-
cken sowie auffallige Bodenverfarbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe
Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemail § 14 Abs. 1 des Nds.
Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und mussen der unteren Denk-
malschutzbehOrde des Landkreises Cloppenburg oder dem Nds. Landesamt für
Denkmalpflege, Stutzpunkt Oldenburg, unverzOglich gemeldet werden. Meldepflich-
tig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und
Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen
nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fur ihren Schutz ist Sorge zu tragen,
wenn nicht die DenkmalschutzbehOrde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

3. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen, Alt-
standorte, etc. zutage treten, so ist unverzijglich die untere BodenschutzbehOrde
des Landkreises Cloppenburg zu benachrichtigen.

4. Sollten bei den Bau- und Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzerfauste, Minen
etc.) gefunden werden, sind diese umgehend dem Landesamt fur Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Hameln-
Hannover — Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) zu melden.

5. FOr em n Bauvorhaben in dem Geltungsbereich der Auflenbereichssatzung ist im
Rahmen der Baugenehmigung die Eingriffsregelung abzuarbeiten. Die untere Na-
turschutzbehOrde des Landkreises Cloppenburg ist hierbei zu beteiligen.
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6. Fur em n Bauvorhaben in dem Geltungsbereich der Auflenbereichssatzung ist gege-
benenfalls im Rahmen der Baugenehmigung der Nachweis zu erbringen, dass kei-
ne Oberschreitung der zulassigen Grenzwerte zu den Geruchsimmissionen gem.
Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) vorliegt.

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Stadt Friesoythe hat in seiner Sitzung am ................ den Beschluss zur
Aufstellung der Auflenbereichssatzung „Neuvrees — Deepstreek" gefasst. Der Aufstel-
lungsbeschluss ist gem. § 2 (1) BauGB am ....................... ortsOblich bekannt gemacht
worden.

offentliche Auslegung

Der Entwurf der Auflenbereichssatzung „Neuvrees — Deepstreek" hat mit Begrundung
gemag § 3 (2) BauGB vom ................... bis ....................... offentlich ausgelegen und
war auf der Internetseite der Stadt einsehbar. Ort und Dauer der offentlichen Ausle-
gung wurden am .................... ortsublich bekannt gemacht.

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Friesoythe hat die Auflenbereichssatzung „Neuvrees — Deepstreek"
nach PrOfung der Stellungnahmen gem. § 3 (2) BauGB in seiner Sitzung am
........................... gem. § 10 BauGB als Satzung beschlossen. Die Beikarte zur Sat-
zung wurde ebenfalls beschlossen und ist der Auflenbereichssatzung „Neuvrees —
Deepstreek" beigefugt.

Friesoythe, den ...............................

Burgermeister

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss der Auflenbereichssatzung „Neuvrees — Deepstreek" ist gem.
§ 10 (3) BauGB am ......................... im Amtsblatt fur den Regierungsbezirk Weser-
Ems bekannt gemacht worden. Die Auflenbereichssatzung „Neuvrees — Deepstreek "
ist somit am ............................. rechtsverbindlich geworden.

Friesoythe, den ...............................

Burgermeister
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Planverfasser

Die Ausarbeitung der Auflenbereichssatzung „Neuvrees — Deepstreek" erfolgte im Auf-
tag der Stadt Friesoythe vom Planungsburo:
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Regionalplanung
Stadt- und Landschaftsplanung
Entwicklungs- und Projektmanagement

Oldenburger Straae 86 - 26180 Rastede
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